
pfarrer SWTGr nämlich ‚d  U ch of 5y lichen Rechtsgeschichte als eigenständıger
ZENANNT (5 2135 der „V1iCar- Wr ber wissenschaftlicher Disziplin. Diese Schü-
ursprüngliıch Vertreter des Inhabers einer erschaft verengt seinen wissenschaftlichen
Pfarrei, die einer relig1ösen Gemeinschaft lick ber keineswegs. So kann Rudolf
inkorporiert WAar. Nıcht 1n diesen Eın- Sohms umfangreiches Werk über das alt-
zelheiten lıegt ber die Bedeutung des katholische Kirchenrecht als grundlegend
Werkes, sondern 1n der uen Gesamt- anerkennen, obwohl Stutz 1n Bausch
schau der kirchlichen Verfassungsge- und Bogen als „durch und durch quellen-
schichte, der die Theorie des Kırchen- widrig“ un: die elementarsten eschicht-
rechts 1n Zukunft nıcht mehr vorbei- liıchen Tatsachen auf den Kopf tellend
gehen kann abgelehnt hatte. ber die harte Verurte1i-

Hanns Engelhardt lung ISt Erlers Sache nı  T sondern das
Verständnis ftür unterschiedliche Ent-

Adalbert Erler, Kırchenrecht. Eın Studien- wicklungen un! ıhr historisches Recht
bu  An Aufl Be  .9 München Dem Studenten schien c$5 oft nıcht mÖg-
1975 XVI 237 Seıiten. Kart. lich, ıhm hierin folgen; dem Rez 1St
24,80 1mM Laufe der jnls gerade dieser Aspekt
Eın Zzweıtes wissenschaftliches Lehrbuch der Erlerschen Arbeit immer lieber DC-

worden.des Kirchenrechts, das eine Auflage er-
reicht hat, o1bt 1mM Jh N:  cht. Um Vergleicht 114n die Auflage miıt der

beachtlicher iSt der Umstand, daß 1 zeigt S1  :3 daß der Vert keine
diese Auflagen alle nach dem Weltkrieg grundlegenden Änderungen IM-
erschienen sind, 1ın einer eit also, ın der inen hat. Nach Ww1e VO'  — besteht das Bu:
das Kirchenrecht 1mM akademischen Unter- 2U5 wWwel nahezu umfangsgleichen Haupt-

teilen, der kırchlichen Rechtsgeschichteriıcht ständig mehr 1n den Hıntergrund
des Interesses ISt. Die Aut- und dem Kirchenrecht der Gegenwart,
lage, VO:  w} der der Rezensent freimütig letzteres dreigeteilt 1n deutsches Staats-
bekennt, daß s1ie Zur Weckung se1nes kirchenrecht, katholisches un!: evangeli-
Interesses Kirchenrecht wesentlich sches Kirchenrecht. Lediglich Trel NECUE

Abschnittebeigetragen hat, erschien 1m März 1949, S1N: dazugekommen:
kurz VOLr Inkrafttreten des Grundge- des historischen 'Teils über die
Setrzes. Schon damals aAtmMetie das Buch Entwicklung SeIit dem Weltkrieg, 1
ökumenischen Geıist, der N1! NU:  Ian 1n katholischen Kirchenrecht über das Oku-
dem abschließenden Kapitel über den menische Konzıil, 1m evangelischen Kır-
Okumenischen Rat ZU: Ausdruck kam. chenrecht über die rechtstheologischen
Vielleicht noch bezeichnender 1St das Zitat Grundlagen. Diese Erweiıterungen spie-
Aaus der Antigone des Sophokles, mıiıt dem geln die kirchenrechtliche Entwicklung
der Vert seın OrwOort schloß „Nıcht des etzten Vierteljahrhunderts. Sıe hat
mitzuhassen, mitzulieben bin ıch da.“ auch 1n den übrigen Abschnitten des we1l-
Mag es5 zunächst auch auf die eıit des ten Hauptteils ihren Niederschlag SC-

funden.Kirchenkampfes bezogen se1n, kann
auch für dıe zwischenkirchlichen Be- Nach WwW1e VOT gilt, dafß das evangelischeziehungen richtungweısend Se1N. Rez be- Kirchenrecht Verzicht auf vieledauert, da(ß das Zitat schon 1m Orwort Einzelheiten „VOFr allem 1n seınen großender Auflage nı  cht mehr erscheint. theoretischen Zusammenhängen darge-
ert. ekennt siıch als Schüler VO  3 stelltr.“ ISt und auch für die Kanonistik

„MNUX der Schlüssel ZU. außeren Vorhof“Ulrich Stutz, des Begründers der kiırch-
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geboten werden oll (& 1X) Das iISt VOI- den, weniıger als vielleicht erwünscht ein-
ständlıch, WEeNN auch bedauerlich. Im- werden, darunter auch autf das
merhın hätte in  3 sıch gerade den natürlich immer wıeder anklingende
heute bedrängenden Rechtsfragen ZW1- Thema Luther und Müntzer und Müntzer
schenkirchlicher Beziehungen einıge kon-
kretere Hınweise wünschen können.

un: der Bauernkrieg. Der Vertasser kon-
zentriert sich Sanz auf seine biographi-

Erlers Lehrbuch hat sich ın rd. Wwel- sche Aufgabe un:! cheidet eshalb alles
ınhalb Jahrzehnten kirchenrechtlichen AauUS, W das eın geschlossenes Gesamtbild ET

Unterrichts bewährt. Es 1St. begrüßen, verwırren würde. Für viele Leser wıird
dafß 6 auf dem Stand und WI1e- dieses Werk eine herbe Enttäuschung
der greifbar ISE. se1in. Denn bestätigt Sanz und SarHanns Engelhardt nıcht den heutigen, schon wieder abklin-

genden Trend, Müntzer umm Revolutio-
a  nar umzufunktionieren. Elliger versteht

THOMAS MÜNTZER ıh: als einen eigenständigen Theologen,
der sich als Gottesknecht sah, gerufenWalter Elliger, Thomas Müntzer, Leben ZU Gehorsam Ott gegenüber, dessenund Werk Vandenhoeck Ruprecht, eigenes Werk auch bleiben sollte, W asGöttingen 1975 842 Seiten. Leinwan: Müntzer mIit den Gotthörigen 1Ns Werk28 ,— . sSsetzte. Es gınge also nıcht CVO-

Miıt dieser Biographie hat der emer1- lutionäre Aktionen kreatürlicher Prove-
tierte Bochumer Kirchenhistoriker seiıne nıenz, sondern die Anerkennung des
Jangjährigen Forschungen beeindruckend göttlichen Willens, der aut eine NeuU-

zusammengefaßt. Die Darstellung liest erte apostolische Kırche zielt. Im Gefolge
sıch 1n ihrer vorbildlich zuchtvollen davon steht dann ıcherlich auch der Ge-
Sprachgestaltung flüssıg, bgleich der Ver- danke einen grundlegenden Wandel
fasser 1n seinen ausführlichen Analysen der gesellschaftlichen Verhältnisse 1n der
des Schrifttums Müntzers dem Leser viel erneuerten Kirche ZuUur Diskussion. Elliger
abfordert. ber die VO jeder Form der lehnt ab, 1n Zwickau, Allstedt, 1n der
Modernisierung der Texte Abstand neh- elit der großen Schriften und selbst nıcht
mende Wiıedergabe der Texte oll das 1 Übergang An Aufruhr jeweıls adi-
Nachprüfen der Analysen erleichtern. kalisierungen 1n Müntzers Denken 2US-
Das 1Sst wichtiger, als die Müntzer- machen können, wıe dies MIt nNnier-
forschung marxıstischer Hıstoriker, die schiedlicher Akzentsetzung nıcht 19888
Elliger kennt und kritisch AaUSWETITET, 1NS- marxistische Hıstoriker vorgeschlagen
gEeSAMT als Irrweg. erwıesen werden oll haben Er nn re1l Grundelemente 1C-
Aber das Buch siıch auch MmMI1t einem tormatorischen Denkens, die Müntzer 1n
Forscher w1e arl Hınrichs beharrlich jeder Phase se1nes Einsatzes 1n gleicherkritisierend auseinander. Die Kontrover- Weise festhielt. Einmal 1St das dıie Er-
sen werden sachlich ausgetrragen. In ehn kenntnis VO  3 der geistgewirkten raft
Kapiteln ISt der Stoff nıcht übersichtlich des unüberwindlichen Christenglaubens,gegliedert. Fortlaufende Seiten- der die Gemeinde wieder christusförmigüberschriften waäaren hilfreich SCWESCNH., machen soll, 3880l 1St das ıhm ften-
Ausführlich WIFr: Müntzers liturgisches barte VWıssen, da{fß Gottes Gericht unmıt-
erk gewürdigt, dagegen konnte auf telbar bevorsteht, wobei das Gericht als
manche Aspekte der Theologie Müntzers, eiıne radikale Beseitigung der tyranniıschen
die schon monographisch behandelt WUrLr- Herrschaft der Gottlosen verstanden WeTI-
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